
Wichtige Hinweise zur Leistungseinreichung:
• Bitte reiche die Verordnung/das Rezept für Arzneimittel, Hilfsmittel und Heilmittel immer mit ein.
• Bitte achte darauf, dass aus Rechnungen für Sehhilfen die Dioptrienwerte hervorgehen.
Information zur Umsetzung der EU-Datenschutz- Grundverordnung:
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt seit dem 25.05.2018. Nähere Informationen zur DSGVO findest Du auf der Internet-Seite der Hallesche unter: www.hallesche.de/datenschutz. 

Mit dem Tarif FEELfree:up Deiner betrieblichen Krankenversicherung kannst Du über ein kalenderjährliches Gesundheitsbudget 
verfügen, egal ob Du gesetzlich oder privat versichert bist. Die Höhe des Budgets teilt Dein Arbeitgeber Dir mit und Du kannst 
sie in der Hallesche4u-App einsehen (sobald Du eine Leistung erstatten lässt, wird Dir Dein Restbudget auf der Abrechnung 
angezeigt). Wird das Gesundheitsbudget voll ausgeschöpft, erhöht sich Dein Budget im Folgejahr.

  Nutze Dein Gesundheitsbudget für:
 

• Sehhilfen bis 180 € 
• brechkraftverändernde Augenoperationen 
• Hörgeräte 
• sonstige Hilfsmittel 
• Heilmittel gemäß dem tariflichen 

Heilmittelverzeichnis 
• kinesiologisches Taping bis 100 € 
• Arznei- und Verbandmittel 
• Heilpraktiker 
• nichtärztliche Osteopathen 
• nichtärztliche Chiropraktiker 
• Zahnbehandlungen (Kunststofffüllungen, Inlays, 

Wurzel- und Parodontosebehandlungen) 
• Zahnersatz (Kronen, Brücken, Implantate und 

Prothesen) 
• Zahn-Prophylaxe sowie Zahnaufhellung (Bleaching) 

bis 100 €

Das Budget gilt immer vom 01.01. bis 31.12. eines 
Jahres. Besonderes Highlight: Selbst wenn Dein 
Gesundheitsbudget unterjährig startet, erhältst Du 
die volle Jahressumme zur Verfügung. Den genauen 
Leistungsumfang kannst Du den Vertragsunterlagen der 
Hallesche entnehmen.

Was passiert, wenn Du aus der Firma 
ausscheidest?

Du kannst Deinen Versicherungsschutz selbstverständlich in ähnlichem 
Umfang aufrechterhalten. Allerdings verlierst Du die Vorteile der 
Absicherung über Deinen Arbeitgeber. In der Weiterversicherung 
können Wartezeiten oder Leistungsausschlüsse gelten. Von Deinem 
Weiterversicherungsrecht kannst Du innerhalb von zwei Monaten 
nach Ausscheiden Gebrauch machen. Setze Dich deshalb bitte 
frühzeitig mit der Hallesche in Verbindung.

Wir machen es Dir einfach: Reiche Deine Rechnungen am besten 
über die App Hallesche4u* ein. Du kannst die App in Deinem 
App-Store herunterladen. Mit der Fotofunktion kannst Du Deine 
Arztrechnungen, Rezepte, Verordnungen oder Überweisungen 
schnell und unkompliziert an die Hallesche senden.

Alternativ kannst Du Deine Rechnungen per E-Mail an service@
hallesche.de oder per Post an folgende Adresse senden:

Hallesche Krankenversicherung a. G. 
Bereich SL Gruppenversicherung 
70166 Stuttgart

Bitte reiche zur Erstattung, wenn möglich, die Originalbelege ein und 
gib immer Deine Versicherungsnummer an. Diese findest Du in Deiner 
Versicherungsbestätigung.
     
Wenn Du erstmalig Rechnungen einreichst, benötigt die Hallesche  
zusätzlich Deine Bankverbindung.

Das exklusive AssistancePlus-
Serviceangebot der Hallesche für Dich:

Über das Gesundheitstelefon beantworten Ärzte und 
medizinisches Fachpersonal rund um die Uhr Deine Fragen 
zu allgemeinen Gesundheitsthemen. Zusätzlich vereinbart 
die Hallesche gerne einen Termin bei einem passenden 
Facharzt für Dich. Du erreichst das Gesundheitstelefon und 
den Facharzttermin-Service unter 0711/66 03-40 44
     
Unter www.hallesche.de/videosprechstunde kannst Du 
einfach einen Termin für Deine Online-Sprechstunde 
vereinbaren und mit Ärzten aus verschiedenen 
Fachrichtungen per Video-Chat in Kontakt treten.
     
Außerdem bietet Dir die Hallesche unter www.hallesche-
gesundheitsportal.de umfangreiche Informationen zu 
gesunder Ernährung, Allergien, Rückenschmerzen und 
vielen weiteren Themen.
     
Das exklusive AssistancePlus-Serviceangebot kann 
auch für Deine Familienangehörigen (Ehepartner, 
Lebenspartner, leibliche Kinder, Adoptiv- und 
Pflegekinder, Partner in eheähnlicher Gemeinschaft oder 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, sowie 
die leiblichen Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des 
Ehegatten oder Lebenspartners) genutzt werden. 

Dein Gesundheitsbudget - FEELfree:up


